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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
Frau Marianne Spring-Räumschüssel 
AfD-Fraktion 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
Datum .Januar 2018 
 
 

 
Ihre Anfrage „Innere Sicherheit“ zur Stadtverordnetenversammlung am 
31.01.2018 
 
 
Sehr geehrte Frau Spring-Räumschüssel, 
 
hiermit möchte ich Ihre Anfrage zur Inneren  
Sicherheit bzw. Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention in Bezug auf die 
aktuelle Situation in Cottbus kurz beantworten.  
 
Das Verwaltungshandeln der Stadt Cottbus richtet sich Artikel 20 Absatz 3 
Grundgesetz folgend nach den in  der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Brandenburg geltenden Recht und Gesetz. Der von Ihnen aufgeführte 
Artikel 32 Absatz 1-3 Genfer Flüchtlingskonvention wird im deutschen Recht 
insbesondere durch §  60 Abs. 8 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die  
Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) konkretisiert. In Zu-
sammenhang mit diesem Paragraphen verweise ich auf das  
laufende Ermittlungsverfahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Holger Kelch 
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